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Ihre Anfrage zu den Regelwartezeiten Anschlusszüge 2021 [#216129]

Anlage 
RWZ Ril 420 Regionalbereich Südwest Fahrplanjahr 2021
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wir kommen zurück auf Ihren Antrag vom 21. März 2021 auf Aktenauskunft nach § 1 
Abs. 2 des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG), nach § 25 des Umwelt-
verwaltungsgesetzes (UVwG), soweit Umweltinformationen im Sinne des § 2 Abs. 3 
Umweltinformationsgesetzes des Bundes (UIG) betroffen sind, sowie nach § 2 Abs. 1 
des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation 
(VIG), soweit Verbraucherinformationen betroffen sind.
Sie begehren Informationen zu Regelwartezeiten (RWZ) für alle in Baden-
Württemberg verkehrenden Züge bzw. Anschlüsse (nach Ril 420.0401Z01), für den 
Fahrplan 2021.

Die Prüfung Ihres Antrages hat ergeben, dass Ihrem beantragten 
Auskunftsersuchen Insgesamt stattgegeben w ird.
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Für diese Auskunft werden keine Gebühren erhob en.

Ihrem Antrag gemäß § 1 Abs. 2 LIFG entsprechend, senden wir Ihnen die Regel-
wartezeiten (RWZ) im Regionalbereich Südwest der DB Netz AG für Baden-
Württemberg für den Fahrplan 2021 in der Anlage 1 zu.

Ein Informationsanspruch nach dem Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) ist mangels 
tangierter Umweltinformationen nicht einschlägig. Ein Auskunftsanspruch ergibt sich 
nicht nach dem UIG, da dieser Anspruch sich gegen Stellen des Bundes oder 
nachrangige Behörden des Bundes richtet. Ein Informationsanspruch nach dem 
Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG) 
ist mangels tangierter Verbraucherinformationen ebenfalls nicht einschlägig.
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